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Aus dem Leserkreis.
Wie es einem BeziM-Ober-KonLroleur erging.

der gern eine Oberkontrolenrstelle für den Zollabfertignngs- 
dienst haben: wollte.

„Freude war in Trojas Hallen" als zum Iten Juli d. Js. 
eine große Anzahl jüngerer Kollegen nach langjährigen: seß­
haften Dasein durch Beförderung zum Ober- Grenz- Kontrol­
leur den Aktenstanb von sich schütteln konnte, um an der 
Grenze ein verhältnißmäßig freies Leben, wenn auch nicht 
immer voller Wonne zu führen.

Auch viele ältere Kollegen, welchen in Folge Errichtung 
einer größeren Anzahl von Ober- Steuer resp. Grcnz- 
Kontrolenrstellen für die Zollabfertigung ein lang gehegter 
Wunsch ii: Erfüllung zu gehen schien, waren geneigt den 
lange genährten Pessimismus ferner nicht mehr die Zügel 
schieße:: zu lassen, sondern mit frischen: Muth vorwärts zu 
streben.

Aber wie es schwermüthig in: Liede heißt: „Gestern 
noch auf stolzen Rossen" heut — — fast an den Schreib­
tisch gefesselt, so endete für mich die mit mancherlei Hoffnungen 
verknüpfte sogenannte Verbesserung.

Aber da tonnte ein Uneingeweihter mit scheinbaren: Rechte 
einwerfen: Du hast dich ja um diesen von dir so heiß er­
strebten Dienst beworben, wie kannst du klagen, wenn dersel­
be dir nachher nicht zusagt? Du hättest dir die Sache frü­
her überlegen können, da dir dieser Dienst doch hinlänglich 
bekannt war.

Nichts wäre richtiger wie diese Entgegnung, wenn unser 
Mißvergnügen nur etwa in der Art des auszuübenden 
Z oll dienstes ihre Ursache hätte.

Aber wie? Wenn du die Erfahrung machen mußtest, daß 
die Stelle, welche dir verliehen wurde — Ireorm n iroir In- 

zwar auf der NersetzungSverfügnng als eine solche 
für den Zollabfertignngsdienst bezeichnet wurde, du jedoch 
in deinen: neuen Amt mit dein Zolldienst kann: mehr zu 
thun hast als ein in der ersten besten Jndustriegegend befind­
licher Ober- Steuer- Kontrolleur.

Welche Art diese Stelle ist. Man höre, und staune.
Bei der mir verliehenen derartige:: Stelle habe ich mich 

in der Hauptsache mit der Bearbeitung der Inventarien, der 
Formulare, der Bansachen, der Personalien, der Liquidatio­
nen und Tagebücher - Revisionen rc. zu beschäftigen, während 
der eigentliche Zolldienst nur eine nebensächliche Funktion 
bildet.

Ich bin in meiner Karriere wieder dahin zurückgekommen 
wo ich als Haupt- Amts- Assistent vor siebzehn Jahren an­
gefangen habe. Die Stelle ist denn auch in der That bis 
znm Iten Juli d. .I. ourch einen Haupt- Amts- Assistenten 
verwaltet worden und bedanerlrcher Weise, wenn es über­
haupt sein mußte, statt als Bureau- Ober- Kontroleirrstelle 
als Ober- Kontrolenrstelle für den Zollabfertignngsdienst in 
den Etat aufgenommen worden.

Wehmüthig schweifen nun die Gedanken zurück in die 
Zeit, als ich noch mit meinen Pferden und eigenen: Gespann 
alle Vorzüge einer verhältnißmäßig selbstständigen Stellung 
als Ober- Steuer- Kontrolenr genießen durfte.

Aber ist es nicht Unrecht, daß derartige Posten, welche 
ihrer ganzen Beschäftigung nach lediglich für den Bürean- 
dienst bestimmt sind, als Ober- Kontroleurstellen für den 
Zollabfertignngsdienst bezeichnet werden? Kann ein in: Dienst- 
alter schon vorgeschrittener Ober- Kontrolenr sich unter sol­
chen Verhältnissen wohl fühlen? Das ist nach meinem Da­
fürhalten eine Unmöglichkeit.

Der Zweck dieser Zeiten würde jedoch verfehlt sein, wenn 
:ch lediglich beabsichtigte, unnütze Klagen über mein wenig 
beneidenswertstes Geschick nuszustoßen. Es liegt nur vielmehr 
daran, den Kollegen welche die Absicht haben, in den Zoll- 
abftrtignngsdienst überzutreten, den Rath zu geben, sich die 
Sache vorher gründlich zu überlegen, auch Nachrichten ein­
zuziehen, welcher Art die ihnen etwa verliehenen Stellen 
sind, um ihre Entschließungen hiernach treffen zu können^ 
denn „Der Wahn ist kurz, die Rene lang."

Ein Oberkontrolenr für den Zollabfertignngsdienst.

PerlmMk SitllllvtrIMtmsse der Leimten.
Die Litcivkn.

Zu unserer kurzen Mittheilung in der letzten Nummer 
verflossenen Jahrgangs, daß die Litewka genehmigt sei, be­
merken wir ergänzend, daß den Direktivbehöroen Probestücke 
einer Litewka für Zoll- und Steuerbeamte zugegangen sind 
und darüber gutachtlicher Bericht erfordert ist.

Leider vernehmen wir, daß einige Ober-Inspektoren ge­
äußert haben, sie würden die Litewka nur für die unteren, 
nicht aber für die oberen Beamten empfehlen.

In einen: solchen Gutachten würde man doch nur ein 
eigensinniges Beharren auf den: früheren ablehnenden Stand­
punkt, soweit es noch möglich, erblicken können, um nicht 
eingestehen zu müssen, daß das frühere Gutachten nicht die 
Meinung der Mehrheit der Beamten, sondern eine völlig 
fubjective Anschauung darstellte und müßte dies um so lächer­
licher wirken, als das jetzige Gutachten das Motiv zu den: 
früheren: daß nämlich die Litewka die Disciplin der unteren 
Beamten gefährde, geradezu auf den Kops stellte.

Tienstalter der Hauptamtsassisicutcn.
Der „Neicbsanzeiger" ovm 1. Dezember i1897 Nr. 283 

bringt nachstehenden Erlaß des Ministeriums für Landwirth­
schaft, Domänen und Forsten von: 26. November 1897; 

„Die Feststellung des Besoldungsdienstaltees der Revier­

förster aus Anlaß der diesjähriggn Gehaltsaufbesserung 
ist nach den für sämmtliche BeumüMassen ausgestellten 
Grundsätzen erfolgt. Da iudes'en in Folge der gleichzeitigen 
Bildung einer weiteren Besoldnngsklasse für die Nevierförster 
die Anwendung der allgemeinen Grundsätze 
vielfach zu Härten geführt hat, so habe ich mich 
mit den: Herrn Finanzminister in Verbindung gesetzt, um 
durch geeignete Maßnahmen den Uebergang der Nevierförster 
in die neue Besoldungsklasse zu erleichtern.

Nachdem der Herr Finanzminister nunmehr sein Einver- 
ständniß hierzu erklärt hat, beabsichtige ich, das Besoldungs­
Dienstalter derjenigen vor dem 1. April 1879 zu Revier­
förstern beförderten Forstschutzbeamten, denen nicht schon ge­
mäß der Verfügung von: 3. Juni d. I. (III 7741) von: 
1. April 1897 ab das Höchstgehalt von 1800 Mk. gewährt 
worden ist, in folgender Weise neu festzustellen.

Zunächst ist zn ermitteln, welches Förstergehnlt den be­
treffenden Beamten an: Tage der endgültigen Verleihung 
einer Nevierförsterstelle zustand, wenn die jetzigen Gehaltssätze 
(1100—1500 Alk.) zu Grunde gelegt werden. Sodann ist 
unter Beobachtung der auch auf Subalternbeamte anzuwen­
denden Bestimmungen zu Nr. 1 der Verfügung der Herren 
Minister des Innern und der Finanzen von: 16. März 1893 
(Ministerialblatt für die innere Verwaltung, Seite 92) das 
Besoldnngsdienstalter so zu berechnen, als ob die jetzige Be-


